Ministerium fir Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen

FAQ-Liste Forderung , Kita-Helferinnen und -Helfer”

fir die Forderzeitraume 01.08.2025 - 31.12.2025 und
01.01.2026 — 31.07.2026 (Stand: 24.06.2025)

Kénnen auch externe Dienstleistungen (z.B. Reinigungskrafte) im Rahmen der Férderung anerkannt
und entsprechend abgerechnet werden? Kénnen Krafte, die nicht beim Trager selbst, sondern bei
einer Personalserviceagentur oder einem anderen Dritten angestellt sind und in der Kita eingesetzt
werden, abgerechnet werden?

Die Forderung kann fiir Personalausgaben fiir neu eingesetzte Hilfskrafte und fir die Aufstockung von
Stunden bei vorhandenem Personal im nichtpddagogischen Bereich nach Nr. 2.1 der Richtlinie zur
Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung von Kita-Helferinnen und -Helfern (i. F. Férderrichtlinie),
die direkt beim Trager angestellt sind/werden, gewahrt werden. Die Krifte, die Uber eine
Personalserviceagentur oder einen sonstigen Dritten in der Kita eingesetzt werden, kénnen nicht
abgerechnet werden. Siehe auch Nr. 5.4.1 der Forderrichtlinie.

Sind Personalausgaben fiir padagogisches Personal forderfahig?

Ja, Personalausgaben fiir pddagogisches Personal sind forderfahig, sofern es sich um die Beschaftigung
zusatzlicher Hilfskrafte oder die Aufstockung der woéchentlichen Arbeitsstunden von vorhandenem
Personal im padagogischen Bereich handelt und dieses Personal sich berufsbegleitend in einer
padagogischen Qualifizierung befindet. Der Einsatz dieser Hilfskrafte erfolgt nach Maligabe der
Einrichtungsleitung. Siehe auch Nr. 2.2 der Foérderrichtlinie.

Kommen Kinderpflegerinnen und -pfleger fiir diese Tatigkeit in Betracht oder geh6ren sie zum
padagogischen Personal?

Nein, Kinderpflegerinnen und -pfleger gehoren zum padagogischen Personal und sind daher nicht
forderfahig. Die Forderung richtet sich an Hilfskrafte, die sich berufsbegleitend in einer padagogischen
Qualifizierung befinden — nicht an Personen in einer reguldren Ausbildung. Siehe auch Nr. 2.2 der
Forderrichtlinie.

SchlieRt eine padagogische Vorbildung die Einstellung als Kita-Helferin und -Helfer aus?

Auch pddagogisch ausgebildetes Personal, welches zurzeit nicht aktiv arbeitet oder lber einen
langeren Zeitraum nicht gearbeitet hat, sollte — ggf. mit entsprechender Wiedereinarbeitung -
vorrangig im padagogischen Bereich eingesetzt werden. In begriindeten Ausnahmefallen kann davon
abgewichen werden.

Z3hlen Sozialversicherungsausgaben zu den Personalkosten?
Ja. Zu den Personalkosten zahlen die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Personalausgaben.

Konnen Kita-Helferinnen und -Helfer als Minijobberinnen und Minijobber angestellt werden?
Ja.

Seite 1 von 7



Sind Personalausgaben fiir Personen férderfahig, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren?
Nein. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet fiir die Freiwilligen im Zeitraum zwischen Schule und Beruf
eine Moglichkeit, die eigene Personlichkeit zu starken, soziale und interkulturelle Fahigkeiten zu
entwickeln, sich personlich und beruflich zu orientieren und die Selbstdndigkeit, das Selbstbewusstsein
zu fordern und die Eigen- und Fremdverantwortung zu iben. Hiermit verbunden sind verschiedene
gesetzliche Voraussetzungen hinsichtlich der Ausgestaltung des FSJ. Die finanzielle Vergiitung erfolgt
in Form eines Taschengeldes, das der Trager bzw. die Einsatzstelle festlegt. (Das Gesetz sieht eine
Obergrenze fir das Taschengeld vor.)

Kénnen auch Auszubildende, die sich noch in der Ausbildung zum Erzieherberuf befinden, als
nichtpadagogisches Personal gewertet und als Kita-Helferin und -Helfer eingesetzt werden oder
zdhlen diese zum paddagogischen Personal?

Nein. Auszubildende (z.B. Berufspraktikanten/PiAs) zahlen zum p&ddagogischen Personal. Sie befinden
sich in einer Ausbildung, nicht in einer berufsbegleitenden Qualifizierung und gelten daher nicht als
forderfahige Hilfskrafte. Siehe auch Nr. 2.2 der Foérderrichtlinie.

Muss die Erstbelehrung immer durch das Gesundheitsamt gem. § 43 IfSG erfolgen?
Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes sind zu beachten.

Diirfen Eltern von Kindern in einer Kita eines Tragers als Kita-Helferinnen und -Helfer eingesetzt
werden, wenn diese in einer anderen Kita dieses Tragers eingesetzt werden, die nicht von ihren
eigenen Kindern besucht wird?

Ja. Wenn die Fordervoraussetzungen erflllt werden, bestehen keine Bedenken.

Gibt es eine Empfehlung, in welche Entgeltgruppe des TV6D die Kita-Helferinnen und -Helfer
einzugruppieren sind?

Die Entscheidung der Eingruppierung erfolgt eigenstindig durch die Trager. Die tarifliche
Eingruppierung ist abhéngig von der auszulibenden Tatigkeit.

Kénnen nicht in Anspruch genommene Fordermittel von kleinen Einrichtungen tragerintern auf
groRere Einrichtungen lbertragen werden?

Nein. Die Forderung wird in einer Hohe von bis zu 6.750 EUR fiir den ersten (01.08. —31.12.2025) und
bis zu 9.450 Euro fir den zweiten (01.01. — 31.07.2026) Bewilligungs- und Durchfiihrungszeitraum je
zuschussberechtigter Kindertageseinrichtung gewahrt.

Ein Trager bietet betriebliche Platze an, die in der Jugendhilfeplanung beriicksichtigt sind, so dass
eine Forderung nach dem KiBiz erfolgt. Das Unternehmen gleicht wirtschaftliche Nachteile aus, oft
im Rahmen einer Fehlbetragsfinanzierung. Kann hier eine Férderung beantragt werden?

Die Forderung kann unter den Voraussetzungen gewdhrt werden, dass fir die jeweilige
Kindertageseinrichtung Landeszuschiisse nach §38 KiBiz gewahrt werden. Es ist zu beachten, dass
Leistungen Dritter die Hohe der Zuwendung reduzieren.

Konnen die eingestellten Kita-Helferinnen und -Helfer auf die Gesamtpersonalkraftstunden (Anlage
zu § 33 KiBiz n. F.) angerechnet werden?

Nein. Die Uber die Forderung finanzierten Kita-Helferinnen und -Helfer sind nicht im KiBiz-
Verwendungsnachweis aufzunehmen.

Ist fir die H6he der Forderung die Gruppenzahl/Kinderzahl relevant? Denn fiir kleinere

Einrichtungen entstehen sicherlich niedrigere Aufwendungen als fiir groRRe.
Nein. Ziel ist die Gestaltung eines moglichst einfachen (und damit schnellen) Férderverfahrens.
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Werden alle Antrage bewilligt, obwohl kein Rechtsanspruch besteht?

Die Bewilligungsbehdrde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemaRen Ermessens im Rahmen der
verfligbaren Haushaltsmittel Gber eine Bewilligung. Siehe auch Nr. 1.2 der Forderrichtlinie. Fir eine
Bewilligung missen die Fordervoraussetzungen gemafd der Férderrichtlinie erfillt und der Antrag Gber
das Jugendamt beim zustadndigen Landesjugendamt fristgemaR eingereicht worden sein.

Kann die volle Forderung gewahrt werden, wenn eine Person erst im Laufe des Bewilligungs- und
Durchfiihrungszeitraums eingestellt wird, oder wird der Betrag rechnerisch geteilt?

Auch fir kirzere Zeitrdume ist es moglich, eine Forderung zu erhalten, sofern der Antrag fristgemaf
unter Beachtung der Vorgaben der Forderrichtlinie (iber das Jugendamt eingereicht wurde.

Im Falle von kiirzeren Anstellungszeitraumen reduziert sich der Festbetrag um 1.350 Euro pro Monat.
Siehe auch Nr. 5.4.3.3 der Forderrichtlinie.

Kénnen auch nicht KiBiz-finanzierte Einrichtungen aus dem Programm Leistungen erhalten?
Nein. Nach der Forderrichtlinie kénnen nur die KiBiz-finanzierten Einrichtungen Empfanger der
Leistung sein. Siehe auch Nr. 3.1 und Nr. 3.2 der Férderrichtlinie.

Muss immer ein aktuelles erweitertes Fiihrungszeugnis vorgelegt werden?

Das neu eingesetzte Personal muss ein erweitertes Flihrungszeugnis gemall § 30a des
Bundeszentralregistergesetzes zur Priifung der personlichen Eignung nach § 72a des Achten Buches
Sozialgesetzbuch vorlegen. Siehe auch Nr. 6.2.1 der Férderrichtlinie.

Ist davon auszugehen, dass urlaubs- oder krankheitsbedingte tatsdachliche Abwesenheitszeiten nicht
abgezogen werden miissen?
Ja, solange sich daraus keine Einnahmen aus den einschlagigen Umlageverfahren ergeben.

Konnen die Mittel auch von Heilpddagogischen Kitas (HPKs) ohne KiBiz-Pldatze in Anspruch
genommen werden?

Nein, denn nach der Forderrichtlinie kann die Férderung lediglich fir nach § 38 KiBiz geférderte
Kindertageseinrichtungen erfolgen.

Sind die Kita-Helferinnen und -Helfer den Landesjugendamtern iiber KiBiz.web zu melden?
Ja. Sie sind als "weiteres Personal” mit der Schliisselnummer 450 tGiber das Personalmodul in KiBiz. web
den Landesjugenddamtern zur Erfassung in den Personalb6égen zu melden.

Sind Hygiene- und Desinfektionsmittel férderfahig?
Nein.

Kénnen die neuen Beschaftigten und aufgestockte Stunden nach dem Auslaufen des Programms aus
Kita-Mitteln weiterfinanziert werden?

Ja, eine Weiterfinanzierung ist moglich aus dem Budget der Einrichtungen beziehungsweise aus einer
vorhandenen Betriebskostenriicklage.

Wie ist mit der Antragstellung und dem vorzeitigen MaBnahmebeginn umzugehen?
Die Forderrichtlinie wurde am 24.06.2025 im Ministerialblatt (MBIl. NRW.) veroffentlicht und ist
infolgedessen am 25.06.2025 in Kraft getreten.

Laut Forderrichtlinie sind Antrage fir den Bewilligungs- und Durchflihrungszeitraum vom
1. August 2025 bis zum 31. Dezember 2025 bis zum Ablauf des 31. Juli 2025 unter Verwendung des
webbasierten Online-Tools férderung. NRW und des Musters gemal Anlage 1 einzureichen.
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Der Abschluss eines Arbeitsvertrages vor Bewilligung gilt nicht als vorzeitiger MaRnahmebeginn, da
dieser eine Zuwendungsvoraussetzung nach Nr. 4.1 und Nr. 4.2 der Forderrichtlinie darstellt.

Uber die Regelung in Nr. 4.1 und Nr. 4.2 ist sichergestellt, dass das Verbot des vorzeitigen
MaBnahmebeginns auf bestehende Vertrdge nicht einschldgig ist. Der Bewilligungsbescheid /die
Einwilligung zum vorzeitigen MaRnahmebeginn muss nicht zum Arbeitsbeginn vorliegen, jedoch muss
der Antrag zu diesem Zeitpunkt bereits gestellt sein. Die Beantragung kann im Rahmen des Antrags
vorgenommen werden. Allerdings wird weder durch die Beantragung noch durch die Genehmigung
des vorzeitigen MaRnahmebeginns ein Anspruch auf eine spatere Forderung begriindet.

Mit der Antragstellung in forderung.NRW bestatigt das ortliche Jugendamt, dass die jeweiligen
Arbeitsvertrage vorliegen.

Wann kénnen Antrage fiir den Forderzeitraum 01.01.2026 bis 31.07.2026 gestellt werden und bis
wann ist dies moglich?

Antrage flr diesen Zeitraum kénnen friihestens ab dem 1. Oktober 2025 eingereicht werden und
missen spatestens bis zum 31. Dezember 2025 eingegangen sein (Ausschlussfrist).

Auch hier ist die Online-Instanz férderung. NRW sowie das Muster gemals Anlage 1 zu verwenden.

Kann ich neue Hilfskrafte einstellen und erst nach Einstellung einen Antrag auf Férderung stellen?
Nach Nr. 1.3 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO NRW dirfen Zuwendungen lediglich fiir solche
Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen wurden (Verbot des vorzeitigen
MaRnahmebeginns). Uber die Regelung in Nr. 4.1 und 4.2 ist sichergestellt, dass das Verbot des
vorzeitigen MalRnahmebeginns auf bestehende Vertrage nicht einschlagig ist und der Abschluss eines
Arbeitsvertrages vor Bewilligung nicht als vorzeitiger MaBnahmebeginn gilt. Eine Einstellung vor
Antragstellung ist somit forderunschadlich.

Welche Tatigkeiten werden im Rahmen der Beschiftigung zusatzlicher Hilfskrafte nach Nr. 2.1 der
Forderrichtlinie geférdert?
Ein Einsatz ist insbesondere bei den folgenden Tatigkeiten moglich:

e Unterstiitzung im hauswirtschaftlichen Bereich insbesondere Essensversorgung (zum Beispiel
Zubereitung, Auf-, Abdecken, Einkdufe), Reinigung, Kiichendienst, Waschepflege, Desinfektion

e Unterstlitzung bei den Bring- und Abholzeiten, Begleitung bei Ausfliigen,

e Materialbeschaffung

e Unterstiitzung bei der Vorbereitung von Veranstaltungen

e Unterstiitzung auf dem AuBengelande

o einfache Biirotatigkeiten

Es handelt sich hierbei um eine exemplarische Aufzahlung. Weitere unterstiitzende Tatigkeiten sind
zulassig.

Ein Einsatz in nachfolgenden Tatigkeiten ist flr eine Férderung nach Nr. 2.1 der Forderrichtlinie
auszuschlieBen:
e Elterngesprache,
Beobachtung und Dokumentation,
Wickeln/Toilettengang,
Ruhephasen/Schlafsituationen,
Inhaltliche Vorbereitung/Pdadagogische Planung und Angebote,
Eingewohnung
Uber einfache Biirotatigkeiten hinausgehende Tatigkeiten
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Ist es moglich, die Hilfskrafte in Tatigkeitsbereichen einzusetzen, die den Anforderungen des
Vorpraktikums fiir die Aufnahme an einer Fachschule fiir Sozialpdadagogik zur Ausbildung zum/zur
Erzieher:in oder zum/zur Kinderpfleger:in entsprechen?

Zur Erfiullung der Voraussetzung des Vorhandenseins eines Vorpraktikums fiir die Aufnahme an einer
Fachschule zur Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher ist es fir den dafiir erforderlichen
Zeitumfang moglich, die Hilfskrafte in Tatigkeitsbereichen einzusetzen, die den Anforderungen des
Vorpraktikums entsprechen. Siehe auch Nr. 2.3 der Férderrichtlinie.

Was ist bei einer Festbetragsfinanzierung zu beachten?

Entsprechend der einschldgigen VV/VVG zu § 44 LHO werden Zuwendungen grundsatzlich zur
Teilfinanzierung des zu erflllenden Zwecks bewilligt. Eine mogliche Finanzierungsart ist hierbei die
Festbetragsfinanzierung. Die Zuwendung besteht bei der Festbetragsfinanzierung in einem festen,
nach oben und unten nicht verdnderbaren Betrag an den zuwendungsfahigen Ausgaben. Es bleibt bei
diesem Betrag grundsatzlich auch dann, wenn die zuwendungsfahigen Ausgaben im Ergebnis
geringer oder groRer sind, als bei der Bewilligung der Zuwendung angenommen wurde, solange diese
Ausgaben mindestens den Festbetrag (siehe Nrn. 5.4.3.1 bis 5.4.3.3 der Forderrichtlinie) erreichen.
Entstehen geringere Kosten als der Festbetrag, ist die Differenz zu erstatten. Ein Rechtsanspruch auf
die Gewahrung der Fordermittel besteht jedoch nicht. Die Entscheidung Uber die Forderung trifft die
Bewilligungsbehorde nach pflichtgemalem Ermessen —im Rahmen der verfiigbaren Haushaltsmittel.
Siehe auch Nr. 1.2 der Richtlinie.

Was mache ich als Jugendamt mit Férdermitteln, die nicht bis zum Ende eines Durchfiihrungs- und
Bewilligungszeitraums verausgabt wurden?

Nicht zweckentsprechend verwandte Mittel sind zu erstatten. Der Erstattungsanspruch ist nach Nr.9.4
der ANBest-G gemal § 49a Absatz 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW zu verzinsen.
Nicht verbrauchte Mittel kénnen daher —zur Vermeidung von Zinsanspriichen- vorab erstattet werden.

Eine Erstattung ist dem Landesjugendamt vorab formlos — vorzugsweise per Mail an die zustandigen
Sachbearbeitungen mitzuteilen.

Was mache ich als freier Trager mit Fordermitteln, die nicht bis zum Ende eines Durchfiihrungs- und
Bewilligungszeitraums verausgabt wurden? Nicht zweckentsprechend verwandte Mittel sind zu
erstatten. Der Erstattungsanspruch ist nach Nr. 8.4 der ANBest-P gemal} § 49a Absatz 3 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW zu verzinsen. Nicht verbrauchte Mittel kénnen daher —zur
Vermeidung von Zinsanspriichen- vorab an das Jugendamt erstattet werden.

Eine Erstattung ist dem Jugendamt vorab formlos — vorzugsweise per Mail an die zustandigen
Sachbearbeitungen mitzuteilen.

Werden mir als Jugendamt/Triger die Mittel nach Bestandskraft des Bescheides automatisch
ausgezahlt?

Die bewilligten Mittel werden nach Bestandskraft des Bescheides auf Anforderung (Mittelabruf)
ausgezahlt. Beim Abruf der Fordermittel ist zu beachten, dass gemals Nummer 7.2 der VV zu § 44 LHO
die abgerufenen Mittel innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung fiir fallige Zahlungen im Rahmen
des Zuwendungszweckes bendtigt werden missen. Bei Bedarf ist der Mittelabruf insofern aufzuteilen,
um die Bestimmung einzuhalten. Der Mittelabruf ist Gber die Online-Instanz férderung.NRW
vorzunehmen.
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Muss eine EU-Beihilfe-Priifung erfolgen?

Die Jugendamter, die den Tragern der Kindertageseinrichtungen die Fordermittel fiir die Kita-
Helferinnen und -Helfer bewilligen und auszahlen, haben eine EU-Beihilfepriifung vorzunehmen und
zu dokumentieren. Auf die Ausnahmevorschrift nach Ziff. 2.5 RN 29 des Amtsblattes der Europaischen
Union C 262 vom 19. Juli 2016 wird hingewiesen.

Kann ich wieder Férdermittel fiir ein gesamtes Kindergartenjahr beantragen?
Nein. Ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 ist keine Antragstellung fiir das gesamte Kindergartenjahr
mehr moglich. Stattdessen erfolgt die Férderung in zwei getrennten Férderzeitraumen:

e 01.08.2025 bis 31.12.2025
e 01.01.2026 bis 31.07.2026

Flr jeden Forderzeitraum ist ein separater Antrag zu stellen.

Entwicklungsgesprach

Muss ein Entwicklungsgesprach mit der Kita-Helferin bzw. dem Kita-Helfer gefiihrt werden?

Ja, gemaR Nr. 4.3 der Forderrichtlinie muss bis zum ersten Mittelabruf ein Entwicklungsgesprach zu
Qualifizierungs- und AusbildungsmaRnahmen im Bereich der frihkindlichen Bildung mit der
eingesetzten Kita-Hilfskraft gefiihrt werden.

Wer muss die Durchfiihrung des Entwicklungsgesprachs bestatigen?

Die Zuwendungs- bzw. Weiterleitungsempfanger (z. B. Trager) missen die Durchfiihrung des
Gesprachs bestatigen. Die Bestatigung erfolgt unter Verwendung der Anlage 3 ,Bestatigung
Entwicklungsgesprach” und ist tiber forderung.nrw an die Bewilligungsbehdérde zu Gibermitteln.

Bis wann muss die Bestatigung vorliegen?
Liegt die Bestatigung nicht bereits bei Antragstellung vor, muss diese spatestens mit dem ersten

Mittelabruf eingereicht werden.

Forderverfahren férderung. NRW

Wie wird das Forderverfahren abgewickelt?
Das Forderverfahren zwischen Landesjugendamtern und Jugendamtern wird ausschlieflich digital
Uber die Online-Instanz férderung.NRW abgewickelt. Dies ist in Nr. 7 der Forderrichtlinie geregelt.

Miissen Mittelabrufe und Verwendungsnachweise auch iiber forderung.NRW eingereicht werden?
Ja, Mittelabrufe und Verwendungsnachweise sind tiber die Online-Instanz férderung. NRW digital
einzureichen. Die Einreichung erfolgt online an die zustandige Bewilligungsbehdrde im Rahmen des
vollstdndig digitalen Férderverfahrens.

Muss der digital eingereichte Antrag zusatzlich ausgedruckt, unterschrieben und per E-Mail
versendet werden?

Nein. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist es nicht mehr erforderlich, das Antragsformular
nach der digitalen Einreichung auszudrucken, zu unterschreiben und an das Landesjugendamt zu
senden. Die Antragstellung erfolgt vollstandig digital Gber férderung. NRW
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Wo kann ich meinen Antrag fiir die genannten Forderprogramm einreichen?
Flr die Antragstellung nutzen Sie bitte den folgenden Link:

https://www.xn--frderung-n4a.nrw/onlineantrag/programm/67

Wie und bis wann ist der Verwendungsnachweis einzureichen?
Der Verwendungsnachweis ist digital Gber die Online-Instanz férderung.NRW sowie unter
Verwendung der Anlage 4 einzureichen. Die Fristen fir die Einreichung lauten:

e Fir den Zeitraum 01.08.2025 bis 31.12.2025: bis zum 31.03.2026
e Fir den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.07.2026: bis zum 31.10.2026

Seite 7von 7


https://www.förderung.nrw/onlineantrag/programm/67

